
BayNatSchG: Art. 33 Zulässigkeit von Sperren

Art. 33  Zulässigkeit von Sperren 
 
Grundeigentümer oder sonstige Berechtigte dürfen der Allgemeinheit das Betreten von Grundstücken in der 
freien Natur durch Sperren im Sinn des Art. 27 Abs. 3 Satz 2 nur unter folgenden Voraussetzungen 
verwehren:

1.  Sperren können errichtet werden, wenn andernfalls die zulässige Nutzung des Grundstücks nicht 
unerheblich behindert oder eingeschränkt würde. Das gilt insbesondere, wenn die Beschädigung von 
Forstkulturen, Sonderkulturen oder sonstigen Nutzpflanzen zu erwarten ist, oder wenn das Grundstück 
regelmäßig von einer Vielzahl von Personen betreten und dadurch in seinem Ertrag erheblich gemindert 
oder in unzumutbarer Weise beschädigt oder verunreinigt wird.

 
2.  Bei Wohngrundstücken ist eine Beschränkung nur für den Wohnbereich zulässig, der sich nach den 
berechtigten Wohnbedürfnissen und nach den örtlichen Gegebenheiten bestimmt.

 
3.  Flächen können aus Gründen des Naturschutzes, zur Durchführung von landschaftspflegerischen 
Vorhaben oder forstwirtschaftlichen Maßnahmen, von Jagden, ferner zur Vorbereitung und Durchführung 
sportlicher Wettkämpfe in der freien Natur sowie aus anderen zwingenden Gründen des Gemeinwohls 
kurzzeitig gesperrt werden.

 


